
Nachträglicher Anhang zu Impulstext vom 23. März 2012: 
Ermitteln am Tatort verboten 
Staatsanwälte können Verbrechen von Soldaten nicht klären 
Artikel von Stefan Mayr aus der Süddeutschen Zeitung vom 10. Mai 2013 Seite 1 
 
 
 

 
 


